
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Peter Haubner, Werner Neubauer, BA, 

Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht und Antrag des Budgetausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, das Opferfür
sorgegesetz, das Impfschadengesetz, das Verbrechensopfergesetz, das Heimopferrentengesetz, 
das Pensionsgesetz 1965, das Bundestheaterpensionsgesetz und das Bundesbahn-Pensionsgesetz 
geändert werden (pensionsanpassungsgesetz 2020 - PAG 2020) (688 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 lautet Ziffer 2 wie folgt: 

,,2. In § 293 Abs. 1lit. a sublit. aa wird der Ausdruck,,1 398,97 E" durch den Ausdruck,,1 472,00 E" ersetzt. " 

Begründung 

Redaktionelle Richtigstellung. Als zu ersetzender Ausgangsbetrag ist nicht der im ursprünglichen Gesetzestext 
enthaltene Betrag sondern der aktuell gültige, aufgewertete Betr zu verwenden. 

AA-133 XXVI. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




		2019-09-20T16:46:00+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




